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Ruckstellungen und
Eventualverbindlich-
keiten

Rickstellungen dienen der periodenkonformen Erfassung von Aufwan-
den oder Ausgaben und werden aufgrund von vergangenen Tatbestan-
den gemacht, welche mit ausreichender Sicherheit auf einen kiinftigen
Aufwand hinweisen. Damit Riickstellungen gebildet werden kénnen,
miissen die definierten Kriterien erfiillt sein. Eventualverbindlichkeiten
sind Tatbestinde, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verbind-
lichkeit fiir die Gemeinde gegeniiber Dritten ergeben kann.

Inhaltsverzeichnis
Rechtliche Grundlagen .....c.cceesemsssssssssssssssssssssnsnsnnnsnssssnsnnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnns 3

2 RickstelluNgen .cceciressscsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssssnsnsnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnn 3
2.1 9= 101 ) o 3
2.2 Bildung einer RUCKSIEHUNG .....vvviiiiiiiiiiii s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaeeees 3
221 Kriterium «VerpfliChiUNg» ...t e e e e e et e e e e e e e e ennnnnes 4
2.2.2  Kriterium «WahrsCheiNliChKEID .........coouiiiiiiii e e 4
223  Kriterium «Zuverlassige SChAIZUNGM .......uiiiiiiii et e e e e e e e e e e 5
224 Kriterium «WeSentChKEIE .......cc.ii ittt enae s 5
2.3 RUCKStEllUNGSIatbEStANAE ......eieiieeie e e e e e e e e e e e e e e e aeaaa e 5
231 Mogliche RUckstellungstatbesStaNde............oeiiiiiiii e 5
2.3.2  Spezialfall VorsorgeverpfliChtUNGeN ......... .o e e e 6
2.3.3  Speazialfall Kreditrlickstellungen bei INVESHtIONEN ...........ooiiiiiiiiiiic e 6
2.3.4  Keine RUCkstellungstatbestande .............uiiiiiiiii e 7
24 =1 E=T g A =T 0] o o [ PO PPRO 7
2.5 BEWEITUNG ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaes 8

Handbuch Uber den Finanzhaushalt der Ziircher Gemeinden
Version vom 1. Mai 2024



12 Riickstellungen und Eventualverbindlichkeiten

26 BUCKHTURNIUNG ...t e e e e e e e e e e e nneaeeeeeee s 8
2.7 @317 a1 =T o 18] o o HU R 9
3 Abgrenzung des RessourcenausgleiChs .....cccuceemsmimsmsmimsmsmssssnsnenenensnsnsnsnsnnnnes 9
3.1 GrundSatZENISCREIA ......cooe e e e e aa e e e e e 9
3.2 Verbuchung ohne zeitliche ADGrenzung ...........oveiiiiiiiiiii e 10
3.3 Verbuchung mit zeitlicher AbDQrenzung ... 11
Eventualverbindlichkeiten....cccceeeiiiiicissssnissssss s s s s s s nnsnsnnnnnnnnas 14
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag .....cccceceeimimimiismsmssssssssssssasnsnssnsnsnsnsnenenes 15
[ = ) (] =T =« T = - e ————— ¥ .
6.1 Altlastensanierung — Grundstlicke DItter .........coouuiiiiiiiii e 15
6.2 Altlastensanierung — Grundstlicke FV ... 16
6.3 Altlastensanierung — GrundstlUCKe VV ... 16
6.4 Altlastensanierung — VoruntersuUChUNG ........oeeeeiiiiie e 17
6.5 KapitalerNONUNG ......oooe e e e et e e e e e 17
6.6 UBErbBIUCKUNGSIENTEN ...ttt e et e e e eee s 18
6.7 (o] T ah o] o =T (U] oTo 1T o [ TR 18
6.8 Kauf eines KOmmuNalfahrzeugs ..............ooiviiiiiiiiiiiiieece e a e 19
6.9 [ P Lo oY Y=Y o [ = Vo = TSP 19
6.9.1 Nicht ausgeflnrte AURITAgE .........eveiiiii e e e e e s e e e e s e e st baeeeeeens 19
6.9.2  AUSGETUNME AUFITAGE .. ..ei ittt e e et e e et e e st e e e s mte e e e s nne e e e annneeeeanneeeeanneeas 20
6.10  GrundStUCKGEWINNSIEUET ... ..eiiiiiiiiiee et e e 20
Aktualisierungen
Datum Bemerkungen
1. April 2018 Veroffentlichung
1. Januar 2019 Redaktionelle Anpassungen
1. April 2019 Substanzielle Anpassungen
— Ergénzung Kapitel 2.2.4 «Kriterium Wesentlichkeit»; Prazisierung bei der Bildung
von Ruckstellung fur Mehrleistungen des Personals
— Neues Kapitel 3 «Abgrenzung des Ressourcenausgleichs»; zeitliche Abgrenzung
des Ressourcenausgleichs geméass § 119 Abs. 2 GG
1. Mai 2020 Substanzielle Anpassungen
— Erganzung Kapitel 2.5 «Bewertung»; Prazisierung bei bestehenden Riickstellun-
gen unter der Wesentlichkeitsgrenze
1. Mai 2021 Substanzielle Anpassungen
— Ergénzung Kapitel 2.3.1 «Mogliche Ruckstellungstatbestande»; Prazisierung Lohn-
fortzahlungen ohne entsprechende Arbeitsgegenleistung
— Erganzung Kapitel 2.3.4 «Keine Rickstellungstatbestande»; Ergdnzung Lohnfort-
zahlung bei Krankheit, Mutter- und Vaterschaftsurlaub
1. Mai 2023 Substanzielle Anpassungen
- Erganzung Kapitel 3.1 «Grundsatzentscheid» [Abgrenzung des Ressourcenaus-
gleichs]; Ergadnzung Anderung der Verbuchungsmethode
1. Mai 2024 Redaktionelle Anpassungen aufgrund Anderung Funktionale Gliederung und Kon-
tenrahmen



12 Riickstellungen und Eventualverbindlichkeiten

1 Rechtliche Grundlagen
Gemeindegesetz

§ 119 Zweck

§ 130 Bilanzierung, a. Bilanzierungsgrundsatze

Gemeindeverordnung

§ 16 Kreditrickstellung bei Investitionen
§19 Anhang der Jahresrechnung

§21 Aktivierungsgrenze

§ 22 Ruckstellungen

§29 Bewertung des Fremdkapitals

2 Riickstellungen
21 Definition

Eine Rickstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begrin-
dete, wahrscheinliche (Eintrittswahrscheinlichkeit Uber 50 %), vereinbarte (rechtliche) oder faktische
Verpflichtung, deren Héhe und/oder Falligkeit ungewiss, aber zuverlassig schatzbar und deren Betrag
wesentlich ist.

Ruckstellungen dienen der periodenkonformen Erfassung von Aufwanden und werden aufgrund von
vergangenen Tatbestanden gemacht, welche mit genligender Sicherheit auf einen kiinftigen Aufwand
hinweisen.

Sie durfen nur fir den Zweck verwendet werden, fur den sie gebildet wurden.

Ruckstellungen kénnen kurz- oder langfristiger Art sein. Eine Rickstellung ist kurzfristig, wenn der
Mittelabfluss innerhalb der folgenden Rechnungsperiode zu erwarten ist. Alle anderen Rickstellungen
sind langfristig.

Abgrenzung

Von den Rickstellungen sind passive Rechnungsabgrenzungen zu unterscheiden. Sie werden vor-
genommen, wenn Lieferungen und Leistungen erfolgt sind und damit die Falligkeit und der Betrag
bekannt sind. Im Gegensatz dazu sind bei Riickstellungen die Falligkeit und der Mittelabfluss unge-
wiss und der Betrag kann nur geschatzt werden. Wahrend passive Rechnungsabgrenzungen immer
kurzfristig sind, d.h. zwei Jahre voneinander abgegrenzt werden, kénnen Rickstellungen sowohl kurz-
als auch langfristig sein.

2.2 Bildung einer Riickstellung

Eine Ruckstellung wird gebildet, wenn alle folgenden Kriterien erflllt sind:
— Die Verpflichtung hat ihren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag
— Der Mittelabfluss ist wahrscheinlich

— Die Hohe der Verpflichtung kann zuverlassig geschatzt werden
—  Der Gesamtbetrag Ubersteigt die Wesentlichkeitsgrenze

Die Wesentlichkeitsgrenze flr die Bilanzierung von Rickstellungen entspricht der Aktivierungsgrenze.
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Wird fUr einen Aufgabenbereich die Aktivierungsgrenze einer Branchenregelung angewendet, gilt
diese Grenze ebenfalls als Wesentlichkeitsgrenze.

Beurteilungsschema von Riickstellungen

Gegenwartige - . o

Verpflichtung? Mdgliche Verpflichtung?

Mittelabfluss Eintrittswahrschein-
wahrscheinlich (> 50 %)? lichkeit vorhanden?

Zuverlassige Schatzung
moglich?

Betrag wesentlich?

Eventual-
verbindlichkeit Keine Offenlegung
(UL EDT:))

Riickstellung

(Bilanz)

2.21 Kriterium «Verpflichtung»
Bei der Verpflichtung kann es sich um eine gegenwartige rechtliche oder faktische Verpflichtung han-
deln. Dabei mussen die folgenden Kriterien kumulativ erftillt sein:

— Der Ursprung der Verpflichtung liegt in einem Ereignis der Vergangenheit und ist mit keiner zu-
kiinftigen Gegenleistung (wirtschaftlicher Nutzenzufluss) verbunden

— Die Verpflichtung besteht unabhangig von den kiinftigen Handlungen der Gemeinde, da das ver-
pflichtende Ereignis in der Vergangenheit liegt und nicht mehr beeinflussbar ist

— Die Gemeinde hat keine realistische Alternative, die Verpflichtung nicht zu erflllen, da sie sich
aufgrund von Gesetzen oder Vertragen ergibt und somit rechtlich durchgesetzt werden kann und
das Ereignis zur berechtigten Erwartungshaltung bei Dritten gefiihrt hat, dass die Gemeinde die
Verpflichtung erflllen wird

Faktische Verpflichtungen (z.B. Prozesskosten, Altlastensanierung) beruhen nicht auf einer rechtli-
chen Grundlage, jedoch kann realistischerweise davon ausgegangen werden, dass das Ereignis ein-
tritt und eine Zahlung nicht umgangen werden kann.

Ruckstellungen diirfen nicht gebildet werden flr Defizite aus kiinftigen Tatigkeiten oder fir zukinftige
Aufwendungen, die mit einer zukunftigen Gegenleistung verbunden sind.

2.2.2 Kriterium «Wahrscheinlichkeit»

Der Mittelabfluss zur Erflillung der Verpflichtung muss wahrscheinlich sein. Dies bedeutet, dass die
Eintrittswahrscheinlichkeit auf Gber 50 % geschéatzt wird.
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2.2.3 Kriterium «zuverlassige Schatzung»

Die Hohe der Rickstellung muss zuverlassig geschatzt bzw. ermittelt werden kénnen. Berechnungs-
grundlagen und Annahmen sind nachzuweisen, sodass die Schatzung dokumentiert und nachprufbar
ist.

2.2.4 Kriterium «Wesentlichkeit»

Es sind nur solche Rickstellungen zu erfassen, welche flr die zuverlassige Beurteilung der finanziel-
len Lage der Gemeinde wesentlich sind. Die Wesentlichkeitsgrenze gibt vor, ob eine Verpflichtung als
Riickstellung in die Bilanz aufgenommen werden muss. Riickstellungen, die betragsmassig unter die
Wesentlichkeitsgrenze fallen, durfen nicht bilanziert werden.

Als Wesentlichkeitsgrenze gilt die vom Gemeindevorstand definierte Aktivierungsgrenze (héchstens
Fr. 50'000.00).

Die Wesentlichkeitsgrenze kommt, mit Ausnahme von personalrechtlichen Ansprichen, pro Sachver-
halt zur Anwendung. Bei personalrechtlichen Anspriichen sind Rickstellungen zu bilden, wenn die
Summe der Anspruche aller Angestellten uber der Wesentlichkeitsgrenze liegt. Dazu gehoren:

—  Mebhrleistungen des Personals wie Ferien-, Gleitzeit- und Uberzeitguthaben sowie Guthaben aus
nicht bezogenen Dienstaltersgeschenken und nicht abgerechneten Inkonvenienzen (d.h. alle Ent-
schadigungen fir regelmassige Leistungen von Nacht-, Wochenend-, Feiertags-, Pikett- und Be-
reitschaftsdienst sowie Arbeiten mit besonderen, aussergewohnlichen Belastungen). Die Ruick-
stellungen errechnen sich in der Regel aus einem durchschnittlichen Stundenansatz plus Zu-
schlagssatz flr Sozialleistungen multipliziert mit den Mehrleistungen des Personals in Stunden
zum Abschlussstichtag. Es sind auch Riickstellungen zu bilden, wenn die Guthaben in einer spa-
teren Rechnungsperiode durch Ferien und Uberzeitkompensation abgebaut werden.

— Lohnfortzahlungen ohne entsprechende Arbeitsgegenleistung durch (ehemalige) Mitarbeitende
(z.B. Abgangsentschadigungen, Uberbriickungsrenten)

— Personalrechtliche Streitfalle (z.B. Lohnklagen, kollektive Arbeitsklagen, Gleichstellungsklagen)

2.3 Riickstellungstatbestinde

231 Mégliche Riickstellungstatbestande
Madgliche Arten von kurz- und langfristigen Rickstellungen sind:

— Mehrleistungen des Personals

- Lohnfortzahlungen ohne entsprechende Arbeitsgegenleistung durch (ehemalige) Mitarbeitende
(z.B. Abgangsentschadigungen, Uberbrickungsrenten)

—  Personalrechtliche Streitfalle

— Prozesskosten (ohne Personal, z.B. Honorare flir Rechtsanwalte inkl. Schadenbetrag, Prozess-
entschadigungen)

— Nicht versicherte Schaden (Schadensereignis vor dem Bilanzstichtag)

— Birgschafts- und Garantieleistungen

— Sanierung von Altlasten auf Grundstiicken von Dritten

— Ruckbaupflicht (z.B. vorgenommene Mieterinnen- und Mieterausbauten)

— Belastende Vertrage (z.B. vorzeitiger Ausstieg aus einem befristeten Mietvertrag oder unkiind-
bare Mietvertrage, obwohl das Mietobjekt nicht mehr genutzt wird)

- Ressourcenabschopfung’, siehe » Kapitel 3 «Abgrenzung des Ressourcenausgleichs»

" §119 Abs. 2 Gemeindegesetz (GG; LS 131.1)
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2.3.2 Spezialfall Vorsorgeverpflichtungen

Das Bundesgesetz Uber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR
831.40) sieht betreffend die Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen offentlich-rechtlicher Korper-
schaften zur finanziellen Sicherheit zwei Finanzierungsmodelle vor, das System der Teilkapitalisie-
rung und das System der Vollkapitalisierung.

Das System der Teilkapitalisierung setzt eine Staatsgarantie voraus. Bei einer Vollkapitalisierung
(System der BVK, Personalvorsorgeeinrichtung des Kantons Ziirich) muss die Vorsorgeeinrichtung
einen Deckungsgrad von mindestens 100 % aufweisen. Falls die Vorsorgeeinrichtung zum Zeitpunkt
der Verselbstandigung eine Unterdeckung aufwies, musste der zustandigen Aufsichtsbehdérde ein Sa-
nierungsplan Uber finf bis sieben Jahre vorgelegt werden. Bei einer Deckungsliicke (Deckungsgrad
<100 %) und bei Existenz eines Sanierungskonzeptes besteht eine gegenwartige Verpflichtung
(Ruckstellung) im Umfang der Geldabflisse aus Sanierungsleistungen der Gemeinde. Mit dem Vor-
liegen eines Sanierungskonzeptes kann der Mittelabfluss als sicher eingeschatzt werden. Ausserdem
ist eine zuverlassige Schatzung der wirtschaftlichen Verpflichtung maéglich, die als Ruckstellung zu
bilanzieren ist.

Bei einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung hat neben allfalligen Riickstellungen auch der Aus-
weis des anteilmassigen versicherungstechnischen Fehlbetrags an der Unterdeckung zu erfolgen. Bei
einer allfalligen Kiindigung oder Auflésung des Versicherungsvertrags mit der Vorsorgeeinrichtung
entspricht dieser Betrag der Nachschusspflicht des Arbeitgebenden. Diese Nachschusspflicht ist als
Eventualverbindlichkeit offenzulegen.

Buchungen
Konto Soll Konto Haben Geschaftsfall
XXXX.3635.xx 2056.xx Bildung von Riickstellungen fir Vorsorgeverpflichtungen
2086.xX (Aufteilen in kurz- und langfristige Rickstellungen)
2086.xx 2056.xx Umbuchung von lang- zu kurzfristigen Rickstellungen
XXXX.3635.xx 2056.xx Erhoéhung der Rickstellungen fir Vorsorgeverpflichtungen
2086.xx
2056.xx XXXX.3635.xx Auflésung oder Reduktion der Ruckstellungen flir Vorsorge
2086.XX verpflichtungen
2056.xx XXXX.3635.xx Verwendung der Rickstellungen fir Vorsorgeverpflichtungen
XXXX.3635.xx 100x.xx Zahlung Arbeitgebendenbeitrage von Sanierungsbeitragen fiir Vorsorge-
verpflichtungen
2.3.3 Spezialfall Kreditriickstellungen bei Investitionen

Kreditriickstellungen bei Investitionen entsprechen nicht der Definition von Riickstellungen, da das
verpflichtende Ereignis fehlt (keine Gegenleistung erfolgt). Deshalb dirften sie grundsatzlich nicht als
Rickstellungen bilanziert werden.

Im Sinne einer Ausnahme kénnen kleinere noch ausstehende Abschlussarbeiten (z.B. Deckbelagsar-
beiten im Strassenbau) als Kreditriickstellung in die Jahresrechnung aufgenommen werden. So kann
die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits zeitnah erstellt werden. Die Wesentlichkeitsgrenze
kommt bei dieser Kreditriickstellung nicht zum Tragen. Die Kreditriickstellung ist innerhalb von fiinf
Jahren fur die entsprechenden Abschlussarbeiten zu verwenden. Ansonsten ist sie nach flinf Jahren
aufzuldsen.

Die Bildung, die Verwendung wie auch die Auflésung der Riickstellung erfolgen iber die Investitions-
rechnung.
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2.3.4 Keine Riickstellungstatbestande
Gemass dem Kriterium «Verpflichtung» dirfen Rickstellungen nicht fiir Defizite aus kiinftigen Tatig-
keiten oder fir zukinftige Aufwendungen, die mit einer zuklnftigen Gegenleistung verbunden sind,

g

ebildet werden. Darunter fallen z.B.:

Finanzielle Zusicherungen (Commitments), welche erst bei der Erbringung der Leistung zu be-
ricksichtigen sind. Bei reinen Bestellungen, Vertragsunterzeichnungen oder Kreditabrechnungen
durfen ohne erbrachte Lieferung oder Leistungen keine Ruckstellungen gebildet werden.

Lohnfortzahlungen bei Krankheit, Mutter- und Vaterschaftsurlaub, da es sich dabei um Leistun-
gen an angestellte Mitarbeitende handelt

Kunftige Dienstaltersgeschenke

Klnftige Sanierungs- und Renovationskosten (Erneuerungsunterhalt)
Kreditausschépfung

Steuerschwankungsreserven

Klnftige Defizite oder konjunkturelle Risiken

Bildung von allgemeinen Rickstellungen, um das Jahresergebnis zu verschlechtern

2.4 Bilanzierung
Die kurz- und langfristigen Rickstellungen werden in der Bilanz im Fremdkapital gefiihrt.
Kontenzuordnung
Konto Bezeichnung
2 Passiven
20 Fremdkapital
205 Kurzfristige Ruckstellungen
2050 Kurzfristige Ruckstellungen aus Mehrleistungen des Personals
2051 Kurzfristige Riickstellungen fir andere Anspriiche des Personals
2052 Kurzfristige Rickstellungen fiir Prozesse
2053 Kurzfristige Ruckstellungen fir nicht versicherte Schaden
2054 Kurzfristige Ruckstellungen fir Birgschaften und Garantieleistungen
2055 Kurzfristige Rlckstellungen aus Ubriger betrieblicher Tatigkeit
2056 Kurzfristige Ruckstellungen fur Vorsorgeverpflichtungen
2057 Kurzfristige Rickstellungen fir Finanzaufwand
2058 Kurzfristige Ruckstellungen der Investitionsrechnung
2059 Ubrige kurzfristige Riickstellungen der Erfolgsrechnung
208 Langfristige Rickstellungen
2081 Langfristige Riickstellungen fiir Anspriiche des Personals
2082 Langfristige Riickstellungen fiir Prozesse
2083 Langfristige Riickstellungen fiir nicht versicherte Schaden
2084 Langfristige Riickstellungen fiir Biirgschaften und Garantieleistungen
2085 Langfristige Rickstellungen aus Ubriger betrieblicher Tatigkeit
2086 Langfristige Rickstellungen fiir Vorsorgeverpflichtungen
2087 Langfristige Riickstellungen fiir Finanzaufwand
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2088 Langfristige Riickstellungen der Investitionsrechnung

2089 Ubrige langfristige Riickstellungen der Erfolgsrechnung

Ausgehend vom Kriterium der Fristigkeit werden die Rickstellungen in kurzfristige Riickstellungen
(Sachgruppe 205) und langfristige Rickstellungen (Sachgruppe 208) unterteilt. Als kurzfristig gelten
Rickstellungspositionen, die voraussichtlich innerhalb der nachsten 12 Monate nach dem Bilanzstich-
tag zu einem Mittelabfluss fihren. Als langfristige Rlckstellungen gelten jene, bei denen der wahr-
scheinliche Mittelabfluss voraussichtlich nicht in der dem Bilanzstichtag folgenden Rechnungsperiode
erfolgt.

Langfristige Rlckstellungen, die voraussichtlich innerhalb der nachsten 12 Monate nach dem Bilanz-
stichtag zu einem Mittelabfluss fiihren, sind zu den kurzfristigen Rickstellungen umzubuchen.

2.5 Bewertung

Die Hohe der Rickstellung muss nach dem Grundsatz der bestmoglichen Schatzung erfolgen. Der
Bestand muss unter Verwendung aller mit verhaltnismassigem Aufwand erhaltlichen Informationen
dokumentiert und nachvollziehbar begriindet werden kénnen. Dazu gehdrt die Berticksichtigung wahr-
scheinlicher Ereignisse in der Zukunft, die den Riickstellungsbetrag beeinflussen kénnen.

Die Hohe von Riickstellungen muss bei jedem Rechnungsabschluss Uberprift und falls nétig ange-
passt werden.

Bilanzierte Riickstellungen, die aufgrund der teilweisen Verwendung oder der Anpassung beim Rech-
nungsabschluss unter die Wesentlichkeitsgrenze fallen, werden nicht aufgeldst, solange das ver-
pflichtende Ereignis weiterbesteht.

2.6 Buchfiihrung

Rickstellungen werden bei ihrer Bildung aufwandartenspezifisch verbucht. Ein einzelner Rickstel-
lungstatbestand kann mehrere Sachgruppen betreffen (z.B. Personal- und Sachaufwand bei Lohnfor-
derungen und Anwaltskosten). Die betroffenen Konten der Erfolgsrechnung bzw. der Investitionsrech-
nung mussen jederzeit zugeordnet werden kdnnen. Der Nachweis und die Begriindung erfolgen mit
dem Rickstellungsspiegel.

Erhéhungen und Auflésungen von Rickstellungen werden Uber die gleichen Aufwandkonten (z.B.
Personalaufwand) bzw. Ausgabenkonten (z.B. Strassen und Verkehrswege bei Kreditrlickstellungen
fur Investitionen) verbucht, Uber die sie urspriinglich gebildet wurden. Ebenso erfolgt die Verwendung
(der Mittelabfluss) tber die Aufwand- bzw. Ausgabenkonten, wobei diese Belastung (Zahlung) durch
eine entsprechende Auflosung der Riickstellung neutralisiert wird.

Ruckstellungen werden am Anfang der Rechnungsperiode nicht aufgeldst, sondern bleiben passiviert
bis zu ihrer Verwendung oder Auflésung.

Buchungen
Konto Soll Konto Haben Geschiftsfall
XXXX. 3XXX.XX 205x.xx Bildung / Erhéhung von kurzfristigen Riickstellungen
XXXX.3XXX.XX 208x.xx Bildung / Erhéhung von langfristigen Rickstellungen
208x.xx 205x.xx Umbuchung von lang- zu kurzfristigen Riickstellungen
205x.xx XXXX. 3XXX.XX Verwendung / Reduktion / Auflésung von kurzfristigen Rickstellungen
205x.xx XXXX. 3XXX. XX Reduktion / Aufldsung von langfristigen Riickstellungen
XXXX. 3XXX.XX 100x.xx Zahlung Aufwand
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Praxisbeispiel

Konto Soll Konto Haben Geschiftsfall

0220.3010.00 2050.00 Bildung von kurzfristigen Riickstellungen fiir Ferien-, Uberzeit- und
Gleitzeitguthaben des Personals (inkl. Sozialleistungen)

2050.00 0220.3010.00 Verwendung der Riickstellung fiir Ferien-, Uberzeit- und Gleitzeit-
guthaben des Personals im Folgejahr (Neutralisierung des eigentlichen
Aufwands)

0220.3010.00 1002.00 Zahlung von Uberzeitguthaben des Personals

2.7 Offenlegung

Die Ruckstellungen sind im Ruckstellungsspiegel im Anhang der Jahresrechnung, aufgeteilt nach
Sachgruppen, wie folgt auszuweisen:

Anfangsbestand per 1.1.

Bildung inkl. Erh6hung von Ruckstellungen

— Verwendung (Beanspruchung der Rickstellung)

— Auflésung (nicht beanspruchte Betrage)

—  Umbuchung (von lang- zu kurzfristigen Rickstellungen)
—  Schlussbestand per 31.12.

Die Riickstellungen sind sinnvoll zu begriinden. Dabei kdnnen folgende Angaben von Interesse sein:

Kurze Beschreibung der Art der Verpflichtung
Erwarteter Eintrittszeitpunkt des Mittelabflusses
Belastetes Konto der Erfolgs- bzw. Investitionsrechnung
Betrag

Unsicherheiten bezuglich Betrag und Eintrittszeitpunkt

Falls Gefahr besteht, dass die geforderte Offenlegung nachteilige Auswirkungen hat (z.B. in Streitfal-
len), kann auf eine detaillierte Offenlegung im Riickstellungsspiegel, nicht aber auf die Bilanzierung
verzichtet werden. Offenzulegen ist in diesem Fall eine Begriindung der Umstande, die zum Verzicht
auf die Offenlegung fuhrten.

3 Abgrenzung des Ressourcenausgleichs

3.1 Grundsatzentscheid

Die Gemeinden kénnen gemass § 119 Abs. 2 GG den Ressourcenausgleich zeitlich abgrenzen. Die
anderen Instrumente des Finanzausgleichs werden nicht zeitlich abgegrenzt.

Ob eine zeitliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs vorgenommen wird, wird vom Gemeinde-
vorstand der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde festgelegt. Die politischen Gemeinden
und die Schulgemeinden entscheiden dabei autonom. Es wird empfohlen, dass sich politische Ge-
meinde und gebietsgleiche Schulgemeinden bei der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs abspre-
chen und die Verbuchung gleich vornehmen.
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Die Wahlfreiheit der Gemeinden, eine Abgrenzung vorzunehmen oder nicht, ist primar auf den Um-
setzungszeitpunkt der neuen Rechnungslegung (Eingangsbilanz per 1. Januar 2019) beschrankt.?

Im Anhang der Jahresrechnung und des Budgets ist offenzulegen, ob der Ressourcenausgleich zeit-
lich abgegrenzt wird.

Verbuchung des Ressourcenausgleichs

) Berechnungsjahr ) .
Bemessungsjahr (t-2) Verfiigung Ausgleichsfaktoren per Ende Juni Ausgleichsjahr (t)
Verfligung FAG-Beitrédge per Ende August

Verbuchung ohne zeitliche Abgrenzung (zahlungsbasiertes System)

Zahlung
Ressourcenausgleichsbetrag

Verbuchung mit zeitlicher Abgrenzung
Abgrenzung geschétzter Anpassung abgegrenzter A“ﬂésgg?rade; ;gﬁl‘zare"m”
Ressourcenausgleichsbetrag Ressourcenausgleichsbetrag Ressourcen%dsgleichs?betrag

Anderung der Verbuchungsmethode
Der Wechsel der Verbuchungsmethode zur zeitlichen Abgrenzung oder der Verzicht zur zeitlichen
Abgrenzung des Ressourcenausgleichs ist mdglich. Dabei ist die Stetigkeit zu berlicksichtigen.

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Anderung der Verbuchungsmethode ist der Wechsel im
Budget abzubilden und dariiber zu informieren. Im Rahmen der Budgetbehandlung kénnen dann die
Rechnungsprifungskommission und die Gemeindeversammlung bzw. das Gemeindeparlament dazu
Stellung nehmen.

3.2 Verbuchung ohne zeitliche Abgrenzung

Die Verbuchung des Ressourcenausgleichs erfolgt im Ausgleichsjahr gemass definitiver Beitragsver-
fugung. Der Ressourcenausgleich sowie die Anteile an die Schulgemeinden sind nach der Bruttome-
thode zu verbuchen.

Der zu verbuchende Ressourcenausgleich ist bei der Budgeterstellung bereits bekannt und ist ent-
sprechend zu berticksichtigen (Bruttodarstellung).

Verbuchung des Ressourcenzuschusses
Die Verbuchung des Ressourcenzuschusses erfolgt bei der politischen Gemeinde bzw. bei der Schul-
gemeinde wie folgt:

Politische Gemeinde

Konto Soll Konto Haben Geschaftsfall
1002.00 9300.4621.50 Zahlung des Ressourcenzuschusses
9300.3632.10 1002.00 Zahlung des Anteils der Schulgemeinde am Ressourcenzuschuss

2 Antrag STGK 300a/2018 Abgrenzung Ressourcenausgleich, Seite 5
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Schulgemeinde
Konto Soll Konto Haben Geschiftsfall
Ausgleichsjahr

1002.00 9300.4632.10 Zahlung des Ressourcenzuschusses

Verbuchung der Ressourcenabschopfung
Die Verbuchung der Ressourcenabschépfung erfolgt bei der politischen Gemeinde bzw. bei der Schul-
gemeinde wie folgt:

Politische Gemeinde

Konto Soll Konto Haben Geschaftsfall

Ausgleichsjahr

9300.3621.50 1002.00 Zahlung der Ressourcenabschopfung
1002.00 9300.4632.10 Zahlung des Anteils der Schulgemeinde an der Ressourcenabschép-
fung
Schulgemeinde
Konto Soll Konto Haben Geschaiftsfall

Ausgleichsjahr

9300.3632.10 1002.00 Zahlung der Ressourcenabschoépfung

3.3 Verbuchung mit zeitlicher Abgrenzung

Die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs erfolgt im Bemessungsjahr. Das Bemessungsjahr ist das
zweite dem Ausgleichsjahr vorangehende Kalenderjahr. Daher sind jeweils zwei Abgrenzungen der
Ressourcenzuschiisse (Aktive Rechnungsabgrenzung) oder Ressourcenabschdpfungen (Rickstel-
lungen) in der Bilanz bilanziert.

Die Hohe der abzugrenzenden Forderung oder Verpflichtung entspricht dem aufgrund der Steuerkraft
im Bemessungsjahr zu erwartenden oder zu leistenden vollen Ausgleichsbetrag (Schatzung). In poli-
tischen Gemeinden sind auch die Anteile der Schulgemeinden zu ermitteln und abzugrenzen (Brutto-
darstellung).

Fir die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs in der entsprechenden Jahresrechnung ist die Ermitt-
lung der gemeindeeigenen relativen Steuerkraft und u.a. eine Schatzung des Kantonsmittels der re-
lativen Steuerkraft notwendig. Dazu gibt das Gemeindeamt jeweils bis Mitte Februar eine Schatzung
des Kantonsmittels fir das vergangene Jahr ab. Diese Schatzung wird auf der Internetseite des Ge-
meindeamts veroffentlicht; fir die Berechnung der provisorischen Steuerkraft und des Ressourcen-
ausgleichs steht ein Hilfsmittel zur Verfliigung.

«Berechnung Steuerkraft - Ressourcenausgleich»

Die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs ist anhand der definitiven Beitragsverfligung im Berech-
nungsjahr anzupassen. Im Jahr der Zahlung des Ausgleichsbetrags (Ausgleichsjahr) wird die Abgren-
zung aufgelost.

Im Budget wird der aufgrund der Steuerkraft im Bemessungsjahr (hier das Budgetjahr) zu erwartende
oder zu leistende volle Ressourcenausgleichsbetrag (Schatzung) flir das Ausgleichsjahr beriicksich-
tigt (Bruttodarstellung). Im Rahmen des jahrlichen Orientierungsschreibens wird eine entsprechende
Schatzung des Kantonsmittels vorgenommen, welche flr das zu erstellende Budget verwendet wer-
den kann.
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Fur die Verbuchung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs steht eine entsprechende Buchungs-
vorlage zur Verfligung.

I «Buchungsschema Abgrenzung Ressourcenausgleich»

Verbuchung des Ressourcenzuschusses
Die Verbuchung der Abgrenzung des Ressourcenzuschusses erfolgt bei der politischen Gemeinde
bzw. bei der Schulgemeinde nach folgendem Schema:

Politische Gemeinde

Konto Soll Konto Haben Geschaftsfall

Bemessungsjahr

1043.21 9300.4621.50 Bildung der langfristigen aktiven Rechnungsabgrenzung (RA) fiir den
geschatzten Ressourcenzuschuss im Ausgleichsjahr

9300.3632.10 2089.20 Bildung der Abgrenzung des Anteils der Schulgemeinde am geschatz-
ten Ressourcenzuschuss

Berechnungsjahr

1043.21 9300.4621.50 Erhdhung der langfristigen aktiven RA auf die definitive Hohe des Res-

oder sourcenzuschusses

9300.4621.50 1043.21 Reduktion der langfristigen aktiven RA auf die definitive Hohe des Res-
sourcenzuschusses

1043.20 1043.21 Umbuchung der langfristigen aktiven RA auf kurzfristige aktive RA

9300.3632.10 2089.20 Erhdhung der Abgrenzung des Anteils der Schulgemeinde auf die defini-

oder tive H6he des Ressourcenzuschusses

2089.20 9300.3632.10 Reduktion der Abgrenzung des Anteils der Schulgemeinde auf die defi-
nitive Hohe des Ressourcenzuschusses

2089.20 2059.20 Umbuchung des Anteils der Schulgemeinde von langfristigen Rickstel-

lungen auf kurzfristige Rickstellungen

Ausgleichsjahr

9300.4621.50 1043.20 Auflésung bzw. Verwendung der kurzfristigen aktiven RA

1002.00 9300.4621.50 Zahlung des Ressourcenzuschusses

2059.20 9300.3632.10 Auflésung bzw. Verwendung des Anteils der Schulgemeinde

9300.3632.10 1002.00 Zahlung des Anteils der Schulgemeinde am Ressourcenzuschuss

Schulgemeinde

Konto Soll Konto Haben Geschaftsfall

Bemessungsjahr

1043.21 9300.4632.10 Bildung der langfristigen aktiven Rechnungsabgrenzung (RA) fiir den
geschatzten Ressourcenzuschuss im Ausgleichsjahr

Berechnungsjahr

1043.21 9300.4632.10 Erhéhung der langfristigen aktiven RA auf die definitive Hohe des Res-

oder sourcenzuschusses

9300.4632.10 1043.21 Reduktion der langfristigen aktiven RA auf die definitive Hohe des Res-
sourcenzuschusses

1043.20 1043.21 Umbuchung der langfristigen aktiven RA auf kurzfristige aktive RA

Ausgleichsjahr

A ﬁ
N
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9300.4632.10 1043.20
1002.00 9300.4632.10

Auflésung bzw. Verwendung der kurzfristigen aktiven RA

Zahlung des Ressourcenzuschusses

Verbuchung der Ressourcenabschépfung
Die Verbuchung der Abgrenzung der Ressourcenabschdpfung erfolgt bei der politischen Gemeinde
bzw. bei der Schulgemeinde nach folgendem Schema:

Politische Gemeinde

Geschaftsfall

Konto Soll Konto Haben
Bemessungsjahr

9300.3621.50 2089.20
1043.21 9300.4632.10
Berechnungsjahr

9300.3621.50 2089.20

oder

2089.20 9300.3621.50
2089.20 2059.20
1043.21 9300.4632.10
oder

9300.4632.10 1043.21
1043.20 1043.21

Bildung der langfristigen Rickstellung fiir die geschatzte Ressourcenab-
schopfung im Ausgleichsjahr

Bildung der Abgrenzung des Anteils der Schulgemeinde an der ge-
schatzten Ressourcenabschopfung

Erhdhung der langfristigen Riickstellung auf die definitive Hohe der Res-
sourcenabschopfung

Reduktion der langfristigen Rickstellung auf die definitive Hohe der
Ressourcenabschdpfung

Umbuchung der langfristigen Riickstellung auf kurzfristige Riickstellung
Erhéhung der Abgrenzung des Anteils der Schulgemeinde auf die defini-
tive Hohe der Ressourcenabschopfung

Reduktion der Abgrenzung des Anteils der Schulgemeinde auf die defi-
nitive Hohe der Ressourcenabschdpfung

Umbuchung des Anteils der Schulgemeinde von langfristigen aktiven
RA auf kurzfristige aktive RA

Ausgleichsjahr

2059.20 9300.3621.50
9300.3621.50 1002.00
9300.4632.10 1043.20
1002.00 9300.4632.10

Auflésung bzw. Verwendung der kurzfristigen Rickstellung
Zahlung der Ressourcenabschdpfung
Auflésung bzw. Verwendung des Anteils der Schulgemeinde

Zahlung des Anteils der Schulgemeinde an der Ressourcenabschdp-
fung

13
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Schulgemeinde
Konto Soll Konto Haben Geschiftsfall

Bemessungsjahr

9300.3632.10 2089.20 Bildung der langfristigen Ruckstellung fur die geschatzte Ressourcenab-
schdpfung im Ausgleichsjahr

Berechnungsjahr

9300.3632.10 2089.20 Erhdhung der langfristigen Rickstellung auf die definitive Hohe der Res-
oder sourcenabschopfung
2089.20 9300.3632.10 Reduktion der langfristigen Rickstellung auf die definitive Hohe der
Ressourcenabschdpfung

2089.20 2059.20 Umbuchung der langfristigen Riickstellung auf kurzfristige Riickstellung
Ausgleichsjahr
2059.20 9300.3632.10 Auflésung bzw. Verwendung der kurzfristigen Riickstellung
9300.3632.10 1002.00 Zahlung der Ressourcenabschépfung

4 Eventualverbindlichkeiten

Eventualverbindlichkeiten stellen mdgliche Verbindlichkeiten aus einem vergangenen Ereignis (vor
dem Bilanzstichtag) dar, wobei die Existenz der Verbindlichkeit erst durch ein zuklinftiges Ereignis
bestatigt werden muss. Im Gegensatz zu den Riickstellungen entfallen bei den Eventualverbindlich-
keiten die Kriterien der rechtlichen oder faktischen Verpflichtung und es besteht eine gréssere Unsi-
cherheit bezlglich des Eintritts der Verpflichtung (Eintrittswahrscheinlichkeit unter 50 %) und deren
Hohe (zuverlassige Schatzung nicht moglich).

Eventualverbindlichkeiten sind demnach Tatbesténde, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche
Verbindlichkeit flir die Gemeinde gegenlber Dritten ergeben kann. Zu den Eventualverbindlichkeiten
zahlen z.B. Burgschaften, Defizitgarantien, Solidarhaftungen oder andere klassische Sachverhalte mit
Eventualcharakter wie potenzielle Altlasten, Konventionalstrafen oder Prozessrisiken. Als Eventual-
verbindlichkeit ist auch der anteilsmassige versicherungstechnische Fehlbetrag an der Unterdeckung
der Vorsorgeeinrichtung zu behandeln.

Die Eventualverbindlichkeiten sind im Gewahrleistungsspiegel im Anhang der Jahresrechnung aus-
zuweisen und sinnvoll zu erlautern, soweit die Informationen bekannt sind:

— Name und Sitz der empfangenden Einheit oder der Vertragspartei

—  Art der Eventualverbindlichkeit (z.B. Blirgschaft, Defizitgarantie)

— Eigentumerin bzw. Eigentimer oder wesentliche Miteigentimerinnen bzw. Miteigentimer der
empfangenden Einheit

— Betrag der gesicherten Verbindlichkeit

— Angaben zu den mit der Verbindlichkeit gesicherten Leistungen (Art, Verfall etc.)

—  Spezifische zusatzliche Angaben Uber die empfangende Einheit oder der Vertragspartei je nach
Art und Umfang der Verbindlichkeit

—  Zahlungsstrome im Rechnungsjahr zwischen der Gemeinde und der empfangenden Einheit

Eventualverbindlichkeiten unter der Wesentlichkeitsgrenze werden nicht offengelegt.
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5 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Geschéftsfalle von wesentlicher Bedeutung, die zwischen dem Bilanzstichtag und der Abnahme der
Jahresrechnung durch den Gemeindevorstand eintreten, sollten im Anhang zur Jahresrechnung auf-
geflhrt werden.

Nur in Ausnahmefallen kann auch eine nachtragliche Anpassung der Jahresrechnung erfolgen.

Dies kann bei Ereignissen der Fall sein, die eine wesentliche Auswirkung auf die Bewertung oder das

Vorhandensein bereits am Bilanzstichtag bestehender Vermdgenswerte oder Verpflichtungen haben.

Beispiele sind:

— Auswirkungen der Insolvenz einer wesentlichen Schuldnerin bzw. eines wesentlichen Schuld-
nersauf die Bewertung von Forderungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind

— Bekanntwerden eines erheblichen 6kologischen Schadens mit Ursache in der Vergangenheit

— Die Notwendigkeit einer Rickstellung fir einen Prozessfall, dessen Ursprung auf einem Ereignis
vor dem Bilanzstichtag basiert

6 Praxisbeispiele

Bei den nachfolgenden Sachverhalten wurde anhand der kumulativ zu erfiillenden Kriterien zur Bil-
dung einer Rickstellung beurteilt, ob in der Jahresrechnung eine Riickstellung zu buchen oder ob
eine Eventualverbindlichkeit auszuweisen ist.

Kriterien zur Bildung einer Riickstellung

Kriterien Kurzbeurteilung

1 Gegenwartige Verpflichtung Handelt es sich um ein Ereignis aus der Vergangenheit, das mit keiner
zukunftigen Gegenleistung (wirtschaftlicher Nutzenzufluss) verbunden
ist?

2 Wahrscheinlichkeit Wird der Mittelabfluss als wahrscheinlich beurteilt? Liegt die Wahr-
scheinlichkeit iber 50 %?

3 Schatzung Ist eine zuverlassige Schatzung der betragsmassigen Verpflichtung
moglich?

4 Wesentlichkeit Liegt der Betrag tUber der Wesentlichkeitsgrenze? Riickstellungen unter

der Wesentlichkeitsgrenze werden nicht bilanziert.

In den nachfolgenden Praxisbeispielen wird von der Wesentlichkeit der
einzelnen Sachverhalte ausgegangen.

6.1 Altlastensanierung - Grundstiicke Dritter

Sachverhalt

In der Gemeinde ist ein nicht Uberbautes Grundstiick im Kataster der belasteten Standorte eingetra-
gen (ehemalige Abfalldeponie). Das Grundstlick wurde vor Jahren an einen Privaten verkauft. Die
Gemeinde hat jedoch die Verpflichtung, das Grundstiick bei einer Nutzungsanderung zu sanieren. Die
Privatperson plant nun eine Uberbauung und hat die Gemeinde Uber diese Absicht informiert.
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Beurteilungskriterien

1 Ja Fir die Gemeinde besteht eine gegenwartige Verpflichtung ohne eine entsprechende Gegenleis-
tung.

2 Ja Das Grundstick ist im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Gemeinde liegen In-
formationen Uber das Bauvorhaben der Privatperson vor. Der Mittelabfluss ist wahrscheinlich.

3 Ja Aufgrund von Erfahrungswerten konnen die Sanierungskosten abgeschatzt werden.

Fazit Rickstellung: Die Gemeinde hat fiir die Altlastensanierung eine Ruckstellung zu bilanzieren.

Die Verbuchung erfolgt Uber die Erfolgsrechnung. Da durch die Sanierung des Grundstilicks der
Gemeinde kein kinftiger wirtschaftlicher Nutzen zufliesst bzw. keine Nutzung zur Erfillung 6ffent-
licher Aufgaben gegeben ist, kdnnen die Kosten nicht aktiviert werden.

Buchung

Konto Soll Konto Haben Geschaftsfall

7690.3637.00 2083.00 Langfristige Rickstellungen fiir nicht versicherte Schaden
6.2 Altlastensanierung - Grundstiicke FV
Sachverhalt

Die Gemeinde muss eine ehemalige Abfalldeponie sanieren. Das Grundstlick ist im Eigentum der
Gemeinde (Baulandreserve). Die Sanierungsverpflichtung ist aktuell als Eventualverbindlichkeit in der
Jahresrechnung ausgewiesen, da das Grundstlick im Kataster der belasteten Standorte eingetragen
ist.

Beurteilungskriterien

1 Nein Die Gemeinde hat zwar eine gegenwartige Verpflichtung, jedoch mit einer verbundenen Gegen-
leistung. Die Gemeinde erhalt durch die Sanierung wieder ein wirtschaftlich nutzbares Grund-
stiick (nutzbarer Vermdgenswert).

2 Ja Das Grundstuck ist im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Bei baulichen Veranderun-
gen am Grundstuck ist dieses entsprechend den Auflagen zu sanieren. In diesem Fall ist der Mit-
telabfluss wahrscheinlich.

3 Ja Aufgrund von Erfahrungswerten kénnen die Sanierungskosten abgeschatzt werden.

Fazit Wertberichtigung Finanzvermégen: Grundstlicke im Finanzvermdgen sind zu Verkehrswer-
ten zu bewerten. Dabei sind allfallige Wertminderungen zu beriicksichtigen. Falls die Wertreduk-
tion aufgrund der Altlastensanierung auf dem Bilanzwert noch nicht beriicksichtigt ist, ist spates-
tens zum jetzigen Zeitpunkt eine Wertberichtigung des Grundstiicks vorzunehmen.

Mit der Sanierung des Grundstuicks steigt der Bilanzwert (Aktivierung der Investitionsausgaben).

Nach Abschluss der Sanierung erfolgt eine Neubewertung des Grundstiicks gemass den Bewer-
tungsvorschriften.

6.3 Altlastensanierung - Grundstiicke VV

Sachverhalt

Die Gemeinde muss eine Schiessanlage (Grundstliick Kugelfang) sanieren. Die Sanierungsverpflich-
tung ist aktuell als Eventualverbindlichkeit in der Jahresrechnung ausgewiesen, da das Grundstlck
im Kataster der belasteten Standorte eingetragen ist.
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Beurteilungskriterien

1 Nein Die Gemeinde hat zwar eine gegenwartige Verpflichtung, jedoch mit einer verbundenen Gegen-
leistung. Die Gemeinde erhalt durch die Sanierung wieder ein wirtschaftlich nutzbares Grund-
stlck (nutzbarer Vermdgenswert).

2 Ja Das Grundstuck ist im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Bei baulichen Veranderun-
gen am Grundstuick ist dieses entsprechend den Auflagen zu sanieren. In diesem Fall ist der Mit-
telabfluss wahrscheinlich.

3 Ja Aufgrund von Erfahrungswerten kénnen die Sanierungskosten abgeschatzt werden.

Fazit Wertberichtigung Verwaltungsvermégen: Grundstiicke im Verwaltungsvermogen sind zu
Anschaffungswerten bewertet und werden jahrlich auf Wertminderungen gepruft. Wird eine sol-
che festgestellt, ist eine ausserplanmassige Abschreibung vorzunehmen.

Falls die Wertminderung aufgrund der vorhandenen Altlasten auf dem Bilanzwert noch nicht be-
rucksichtigt ist, ist spatestens zum jetzigen Zeitpunkt eine ausserplanmassige Abschreibung des
Grundstiicks vorzunehmen (sofern das Grundstiick einen Bilanzwert ausweist).

Mit der Sanierung des Grundstuicks steigt der Bilanzwert (Aktivierung der Investitionsausgaben).

Falls es sich um eine Sanierung der Kugelfanganlage handelt, sind die Sanierungskosten als Ub-
rige Tiefbauten zu aktivieren und Uber die Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben.

6.4 Altlastensanierung - Voruntersuchung

Sachverhalt

Das Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) hat der Gemeinde eine Aufforderung zur Vor-
untersuchung der durch Altlasten belasteten Standorte zugestellt. Gemass Mitteilung sind die zu er-
wartenden Aufwendungen ins nachste Budget aufzunehmen. Die zu untersuchenden Grundstlicke
sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Sie gehdren teilweise Privaten.

Beurteilungskriterien

1 Nein Bei der Voruntersuchung handelt es sich um eine kiinftige Verpflichtung. Es liegt kein ver-
pflichtendes Ereignis vor dem Bilanzstichtag vor.

2 Ja Die Aufforderung zur Voruntersuchung liegt vor. Der Mittelabfluss ist wahrscheinlich.

3 Ja Die Voruntersuchungskosten kénnen geschatzt werden.

Fazit Eventualverbindlichkeit: Da das Grundstick bereits im Kataster der belasteten Standorte

eingetragen ist, ist eine Eventualverbindlichkeit fur die Sanierungsverpflichtung in der Jahres-
rechnung ausgewiesen.

Die Kosten fiir die Voruntersuchung werden in der Erfolgsrechnung gebucht.

Die Resultate der Voruntersuchung erhéhen den Wissensstand deutlich. Sie erlauben es, einen
Standort als Uberwachungsbediirftig, als sanierungsbedirftig oder als weder iberwachungs-
noch sanierungsbediirftig zu beurteilen. Die Gemeinde enthalt einen entsprechenden Untersu-
chungsbericht, der Klarheit schafft, ob eine Sanierungsverpflichtung besteht und wie das weitere
Vorgehen ist, siehe » Kapitel 6.2 «Altlastensanierung — Grundstiicke FV» und Kapitel 6.3 «Alt-
lastensanierung — Grundstlicke VV».

6.5 Kapitalerhéhung

Sachverhalt

Die Gemeinde hat sich zu einer Kapitalerh6hung gegenuber einer Aktiengesellschaft verpflichtet, an
welcher sie beteiligt ist. Der Zeitpunkt der Kapitalerhéhung wurde vom Verwaltungsrat noch nicht be-
schlossen. Die Beteiligung ist im Verwaltungsvermdgen bilanziert.
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Beurteilungskriterien

1 Nein Die Gemeinde ist zwar eine vertragliche Verpflichtung eingegangen, erhalt jedoch durch den ho-
heren Beteiligungswert eine Gegenleistung.

2 Ja Die Wahrscheinlichkeit des Mittelabflusses wird als tber 50 % eingeschétzt.

3 Ja In der Regel ist der Betrag bei einer vertraglichen Zusicherung bekannt.

Fazit Eventualverbindlichkeit: Die mdgliche Kapitalerhéhung ist als Eventualverbindlichkeit auszu-
weisen.

Vertragliche Verpflichtungen sind erst bei Erbringung der Leistung zu bericksichtigen. Fur zu-
kinftige Ausgaben, die mit einer zuklinftigen Gegenleistung verbunden sind, kénnen keine Ruck-
stellungen gebildet werden.

6.6 Uberbriickungsrenten

Sachverhalt
Die Gemeinde leistet einem ehemaligen Werkmitarbeitenden und der ehemaligen Leitung der Ein-
wohnerkontrolle eine zweijahrige Uberbrickungsrente.

Beurteilungskriterien
1 Ja Die Gemeinde ist eine vertragliche Verpflichtung ohne eine Gegenleistung eingegangen.
2 Ja Der Mittelabfluss ist wahrscheinlich (Gber 50 %).
3 Ja Der Betrag der Uberbriickungsrente kann in der Regel zuverléssig geschétzt oder berechnet wer-
den.
Fazit Riickstellung: Die Gemeinde hat aufgrund der Einschatzung fiir die Uberbriickungsrenten eine

Rickstellung zu bilanzieren. Dabei sind die Fristigkeiten zu beriicksichtigen.

Die Verbuchung erfolgt iiber die Erfolgsrechnung, da die Gemeinde durch die Leistung der Uber-
briickungsrente keinen eigenen wirtschaftlichen Nutzen erhalt.

Buchungen
Konto Soll Konto Haben Geschiftsfall
5330.3064.00 2056.00 Kurzfristige Rlckstellungen fir Vorsorgeverpflichtungen (fiir Jahr 1)
5330.3064.00 2086.00 Langfristige Rickstellungen fiir Vorsorgeverpflichtungen (fir Jahr 2)
7101.3910.00 5330.4910.00 Interne Verrechnung der Uberbriickungsrente des ehemaligen Werkmit-
arbeitenden ins Wasserwerk.
Bei Eigenwirtschaftsbetrieben sind die Aufwande zwingend intern in den
jeweiligen Aufgabenbereich zu verrechnen.
6.7 Lohnforderungen
Sachverhalt

Die Gemeinde hat eine Eventualverbindlichkeit flr Lohnforderungen einer Gruppe von Angestellten
ausgewiesen. Momentan laufen die gerichtlichen Verfahren zur Durchsetzung der Lohnforderungen.
Der Ausgang des gerichtlichen Verfahrens ist unklar und kann nicht abgeschéatzt werden. Die Ge-
meinde nimmt per Jahresende eine Beurteilung der Verbindlichkeit vor.
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12 Riickstellungen und Eventualverbindlichkeiten

Beurteilungskriterien

1 Nein Fur die Gemeinde besteht keine gegenwartige, sondern eine mogliche Verpflichtung in der Zu-
kunft ohne eine Gegenleistung.
2 Nein Der Mittelabfluss wird als nicht wahrscheinlich beurteilt (unter 50 %).
3 Ja Die Lohnforderungen kdnnen zuverlassig geschatzt werden.
Fazit Eventualverbindlichkeit: Die mogliche Lohnforderung ist als Eventualverbindlichkeit auszu-
weisen.
6.8 Kauf eines Kommunalfahrzeugs
Sachverhalt

Die Gemeinde hat im November ein Kommunalfahrzeug bestellt. Bei der Lieferung kommt es zu Ver-
zdgerungen. Das neue Fahrzeug kann voraussichtlich erst ab Marz des kommenden Jahres geliefert
und durch die Gemeinde genutzt werden.

Beurteilungskriterien

1 Nein Die Gemeinde hat zwar eine gegenwartige Verpflichtung, jedoch mit einer verbundenen Gegen-
leistung.

2 Ja Der Mittelabfluss ist sicher.

3 Ja Der Betrag kann genau beziffert werden.

Fazit Finanzielle Zusicherung: Bei der vertraglichen Verpflichtung handelt es sich um eine finanzi-

elle Zusicherung. Diese werden in der Regel nicht in der Jahresrechnung ausgewiesen, ausser
es handelt sich um einen durch die Stimmberechtigten oder das Gemeindeparlament genehmig-
ten Verpflichtungskredit. Dieser ist in der Verpflichtungskreditkontrolle zu fiihren.

Vertragliche Verpflichtungen sind erst bei Erbringung der Leistung zu bericksichtigen. Fir zu-
kiinftige Ausgaben, die mit einer zukiinftigen Gegenleistung verbunden sind, kénnen keine Rick-
stellungen gebildet werden.

6.9 Handwerksvertrage
6.9.1 Nicht ausgefiihrte Auftriage
Sachverhalt

Die Gemeinde hat Unterhaltsarbeiten in Auftrag gegeben. Die Arbeiten konnten bis zum Jahresende
noch nicht ausgefihrt werden.

Beurteilungskriterien

1 Nein Die Gemeinde hat zwar eine gegenwartige Verpflichtung, jedoch mit einer verbundenen Gegen-
leistung.

2 Ja Der Mittelabfluss ist sicher.

3 Ja Der Betrag lasst sich aufgrund der Offerte und nach einer Rickfrage beim Unternehmen exakt
bestimmen.

Fazit Finanzielle Zusicherung: Bei der vertraglichen Verpflichtung handelt es sich um eine finanzi-

elle Zusicherung. Diese werden in der Regel nicht in der Jahresrechnung ausgewiesen.

Vertragliche Verpflichtungen sind erst bei Erbringung der Leistung zu beriicksichtigen. Fir zu-
kinftige Aufwande, die mit einer zukinftigen Gegenleistung verbunden sind, kénnen keine Riick-
stellungen gebildet werden.
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6.9.2

Sachverhalt

12 Riickstellungen und Eventualverbindlichkeiten

Ausgefiihrte Auftrage

Die Gemeinde hat Unterhaltsarbeiten in Auftrag gegeben. Die Arbeiten konnten bis zum Jahresende
abgeschlossen werden. Jedoch hat das Unternehmen die Rechnung noch nicht geschickt.

Beurteilungskriterien

1 Ja Die Unterhaltsarbeiten sind abgeschlossen, es besteht eine Verpflichtung.

2 Ja Der Mittelabfluss ist sicher, da die Leistung bereits erbracht wurde.

3 Ja Der Betrag lasst sich aufgrund der Offerte und nach einer Riickfrage beim Unternehmen exakt
bestimmen.

Fazit Passive Rechnungsabgrenzung: Die Leistung wurde erbracht. Die Eintrittswahrscheinlichkeit
und die Hohe des Betrags sind sicher (nicht nur wahrscheinlich). Daher wird in diesem Fall eine
passive Rechnungsabgrenzung anstatt einer Riickstellung gebucht.

Buchungen
Konto Soll Konto Haben Geschiftsfall

0290.3144.00

2041.00 Passive Rechnungsabgrenzungen fiir Gebaudeunterhalt

I Kapitel 11 «Aktive und passive Rechnungsabgrenzungen»

6.10

Sachverhalt

Grundstiickgewinnsteuer

Aufgrund einer Einsprache muss die Gemeinde allenfalls vereinnahmte Grundstlickgewinnsteuern
zurlickzahlen. Das Prozessverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Beurteilungskriterien

1 Ja
2 Ja
3 Ja
Fazit
Buchungen
Konto Soll

9101.4022.00
0210.3132.00

Das verpflichtende Ereignis liegt in der Vergangenheit.

Die Wahrscheinlichkeit des Mittelabflusses wird durch die Grundstiickexpertin bzw. den Grund-
stiicksteuerexperten als relativ hoch eingeschatzt.

Der bestrittene Betrag ist bekannt oder I&sst sich abschatzen.

Rickstellung: Die Gemeinde hat aufgrund der Einsprache und der Einschatzung eine Ruick-
stellung zu bilden. Neben der Riickstellung fiir die Riickzahlung der Grundstiickgewinnsteuern ist
auch eine Rickstellung fir die Prozesskosten zu bilden.

Die Verbuchung erfolgt Uber die Erfolgsrechnung, da die Gemeinde durch die Rickzahlung der
Grundstiickgewinnsteuer keinen eigenen wirtschaftlichen Nutzen erhalt.

Konto Haben Geschaftsfall
2055.00 Kurzfristige Ruckstellungen fir Rickzahlung Grundstiickgewinnsteuer

2052.00 Kurzfristige Riickstellungen fiir Kosten der Anwaltin bzw. des Anwalts

20



	1 Rechtliche Grundlagen 
	2 Rückstellungen 
	2.1 Definition 
	2.2 Bildung einer Rückstellung 
	2.2.1 Kriterium «Verpflichtung» 
	2.2.2 Kriterium «Wahrscheinlichkeit» 
	2.2.3 Kriterium «zuverlässige Schätzung» 
	2.2.4 Kriterium «Wesentlichkeit» 

	2.3 Rückstellungstatbestände 
	2.3.1 Mögliche Rückstellungstatbestände 
	2.3.2 Spezialfall Vorsorgeverpflichtungen 
	2.3.3 Spezialfall Kreditrückstellungen bei Investitionen 
	2.3.4 Keine Rückstellungstatbestände 

	2.4 Bilanzierung 
	2.5 Bewertung 
	2.6 Buchführung 
	2.7 Offenlegung 

	3 Abgrenzung des Ressourcenausgleichs 
	3.1 Grundsatzentscheid 
	3.2 Verbuchung ohne zeitliche Abgrenzung 
	3.3 Verbuchung mit zeitlicher Abgrenzung 

	4 Eventualverbindlichkeiten 
	5 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
	6 Praxisbeispiele 
	6.1 Altlastensanierung – Grundstücke Dritter 
	6.2 Altlastensanierung – Grundstücke FV 
	6.3 Altlastensanierung – Grundstücke VV 
	6.4 Altlastensanierung – Voruntersuchung 
	6.5 Kapitalerhöhung 
	6.6 Überbrückungsrenten 
	6.7 Lohnforderungen 
	6.8 Kauf eines Kommunalfahrzeugs 
	6.9 Handwerksverträge 
	6.9.1 Nicht ausgeführte Aufträge 
	6.9.2 Ausgeführte Aufträge 

	6.10 Grundstückgewinnsteuer 


